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die Siegel der Montanen und des Klosters bekräftigtes (oder 
vielleicht erst zu bekräftigendes) Protokoll der Verhandlungen 
kaum befremdlich ist*), und weiter die Schrift, die wenigstens auf 
eine spätere Abfassungszeit als 1310 deuten kann mehr aber 
läßt sich nach Zrölich selbst kaum sagen. Seinem Hinweis auf das 
vringenberchsche Register der Walkenrieder Bestände, das die 
Urkunde nicht vermerke, entnehme ich gerade umgekehrt die 
Bezugnahme darauf?) Line Reihe von sonst zusammengetragenen 
kleineren Bedenken?) kann ich gleichfalls nicht für irgendwie 
durchschlagend erachten. Richtig ist die Ablehnung von Lodes 
versuch, die Stadt schon für 1310 zum Hauptbesitzer der Berg- 
teile zu machen, während doch bis dahin keine einzige Urkunde 
von solchem Besitz berichtet, dies ganz im Gegenteil zu den vielen 
Nachrichten über Anteile anderer. Ich halte es sogar für sehr un­
wahrscheinlich, daß sich die städtische Körperschaft schon so früh 
überhaupt als Bergbauunternehmerin betätigt hätte ^), und sehe 
gerade in unserem Vertrag erstmals einen derartigen Gedanken

p Manches, was Zrölich 174 auf „geistlichen Ursprung der Vorlage" 
zu deuten scheint, kann auch einem geistlichen Verfasser des Protokolls ;u- 
gemutet werden.

2) Oas. 183. Oie Notiz babuimus idi guondam pariern in kammosborg, 
ds guo oonoordatum kuit onrn Ooslar mit der Beifügung VU als Bezeich­
nung der bezüglichen Griginalurkunde, muh doch wohl gerade aus unsere 
Urkunde bezogen werden, solange nicht erhellt, auf welche sonst. Nn einer 
anderen Stelle ist nochmals von einer oonoordia oum Ooslar. die Nede, 
quomodo soilioot doboat servari oum minora Rammosborg, soll quia 
oadom bona vendita sunt, non onro oandew soriboro. Datum anno 
N0000XXIIII in ootava vestri) et vauli. Mit dem Schlußdatum, das auf 
die Urkunde v. 6. Juli 1424 über damalige Veräußerungen (bona vondita) 
verweist, kann nicht die oonoordia gemeint sein, wie Zrölich annimmt, 
denn die veräuherungsurkunde handelt gar nicht von einem Vertrag mit 
der Stadt. Somit haben wir abermals ein Zeugnis für den Vertrag von 
1310 vor uns, den der Schreiber des Registers nur nicht ausschreiben wollte 
(non ouro eandom soriboro), weil er inzwischen durch die Veräußerung 
der Walkenrieder Nnteile seine Bedeutung verloren hatte.

") 175 ff.
*) Ls sei darauf verwiesen, daß ;. B. eine Lergstadt wie Iglau keine 

eigenen Gruben bauten zwar gab es Bürgerlehen, aber diese bauten die 
Schöffen mit ihrem eigenen Gut und was gewinne» . . dovon govollet, 
das ist ir dosundorliob und nivbt dor stat gomoinkliob (Böhm. Bergr. 1 
201).
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